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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Tittling, Landkreis Passau 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
I. 

 
Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 KommZG so-
wie der Art. 63 ff. der Gemeinde-ordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben  mit        937.700,--  € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt mit         
in den Einnahmen und Ausgaben mit          228.000,--  € 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Schulverbandsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 744.000,- € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01. Oktober 2020 auf 209 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.559,8086 € festgesetzt. 

 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Verwaltungshaushalt 
wird auf 156.283,00 € festgesetzt.  
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§ 6 
 

Die Schulverbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ersten Quartalmonats fällig. 
Die Schulverbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im abgelaufenem Jahr festgesetzten Vierteljah-
res-beträge vorläufig erhoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlas-
sen ist (Art. 9 BaySchFG, Art. 42 KommZG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 FAG)  

 
§ 7 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 8 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
 
Tittling, 13. April 2021  
Schulverband Tittling 
 
 
 
 
gez. Helmut Willmerdinger 
Schulverbandsvorsitzender 
 

 

II. 

 

Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.04.2021, SG. 31-02, Az.: 941 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2021 keine nach Art. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 67 und 
71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung 2021 wird hiermit gem. Art. 24 KommZG i. V. Art 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht. 
Gleichzeitig wird die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Tittling, Marktplatz 10, 94104 Tittling 
(Rathaus Zimmer 17), innerhalb der allg. Geschäftsstunden öffentlich zugänglich gemacht  (Art. 9 BaySchFG, 
Art. 40 KommZG i. V. Art. 65 Abs. 3 GO).“  
 
 
Tittling, 13.04.2021 
 
Schulverband Tittling 
 
 
 
gez. Helmut Willmerdinger 
Schulverbandsvorsitzender 
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